
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe Nr. 1/2022, 27.01.2022 
 
 

I. 
Aktive Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs ab 01.01.2022 

Ersatzeinreichung bei technischer Unmöglichkeit der elektronischen 
Einreichung 

 

Seit dem 01.01.2022 gilt die verpflichtende Nutzung des elektronischen 
Rechtsverkehrs. Zu der Frage, was im Falle einer technischen Unmöglichkeit der 
elektronischen Einreichung zu beachten ist, hat die BRAK eine Handreichung erstellt, 
auf die wir gern verweisen.  
 
 
 

II. 
A1-Bescheinigung ab 01.01.2022 nur noch elektronisch 

 

Selbständige, die ihre Tätigkeit vorrübergehend im europäischen Ausland, in der 
Schweiz oder im Vereinigten Königreich, ausüben, können die 
sozialversicherungsrechtlich erforderliche sog. A1-Beschenigung seit dem 01.01.2022 
nur noch elektronisch beantragen. Die A1-Bescheinigung dokumentiert, dass für die 
Zeit der vorübergehenden Auslandstätigkeit das deutsche Sozialversicherungsrecht 
weiterhin anwendbar ist, sodass keine Änderungen insbesondere bei der Entrichtung 
von Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsbeiträgen eintreten. 
Die Anträge können ausschließlich über das Portal „sv.net“ (https://standard.gkvnet-
ag.de/svnet/) gestellt werden. Die bisherige Antragstellung auf Papiervordrucken ist 
nicht mehr möglich. 
 
 
 

III. 
Referendar-AG-Leiterinnen und -Leiter dringend für Stade gesucht  

– Aufruf an Interessierte – 
 

Gesucht werden AG-Leiterinnen und -Leiter für die viermal im Jahr beginnenden 
anwaltlichen 4. Pflichtstationen in Stade. 
  

https://www.rakcelle.de/pdf/Handreichung_zur_Ersatzeinreichung.pdf
https://standard.gkvnet-ag.de/svnet/
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Kolleginnen und Kollegen, die motiviert und interessiert sind, an der 
Referendarausbildung mitzuwirken, werden gebeten, sich bei der 
Kammergeschäftsstelle zu melden.  
 
Die Kammern sind auf Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit angewiesen, um dem 
Oberlandesgericht entsprechende Kolleginnen und Kollegen für die 
Ausbildungstätigkeit gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 9 BRAO vorzuschlagen. Die Mitarbeit von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in den Arbeitsgemeinschaften ist ein wichtiger 
Faktor für eine erfolgreiche Juristenausbildung.  
 
Die Ernennung der AG-Leiterinnen und -Leiter erfolgt durch die Präsidentin des 
Oberlandesgerichts. Für die Tätigkeit zahlt die Rechtsanwaltskammer Celle, neben der 
vom Land Niedersachsen gezahlten Vergütung, einen Zuschuss. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an HGFin RAin Passenheim 05141 – 9282-26 oder 
an Frau Schipper 05141 – 9282-13. Organisatorische Fragen richten Sie bitte an das 
Landgericht Stade. 
 
 
 

IV. 
Prüferinnen und Prüfer für das 2. juristische Staatsexamen – insbesondere für 

den Bereich Arbeitsrecht - gesucht 
 

Das Landesjustizprüfungsamt hat mitgeteilt, dass geeignete Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte als Prüferinnen und Prüfer für das 2. juristische Staatsexamen gesucht 

werden. Insbesondere werden Prüferinnen und Prüfer für den Bereich Arbeitsrecht 

gesucht. Wenn Sie Interesse an der Durchführung der mündlichen Prüfungen und/oder 

für die Korrektur der schriftlichen Aufsichtsarbeiten haben, dann melden Sie sich bitte 

bei uns, E-Mail: info@rakcelle.de oder direkt beim LJPA. Die Auswahl nimmt letztlich 

das Landesjustizprüfungsamt vor. Weitere Informationen entnehmen Sie auch gern 

dem Beileger.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise finden Sie auch auf unserer 
Homepage. 
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